oo Ministeri des |
gz RECHT.NRW des Landes Nordrhein-Westfalen W@
)

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

Ministerialblatt fur das Land Nordrhein-Westfalen

Ausgabe: MBI. NRW. 2008 Nr. 24
Veroffentlichungsdatum: 15.08.2008
Seite: 438

Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur
Forderung der Breitbandversorgung landlicher Raume

7817
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1

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinie, der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO
und des Gesetzes liber die Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der Agrarstruktur und des
Kistenschutzes"” im Rahmen der Forderung einer integrierten landlichen Entwicklung Zuwendun-
gen fur die Schaffung einer zuverlassigen, erschwinglichen und hochwertigen Breitbandinfra-
struktur. Ziel ist es, die Nutzung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
in bislang aufgrund wirtschaftlicher Erwagungen oder technischer Restriktionen unterversorgten
landlichen Gebieten zu ermdglichen. Dadurch sollen insbesondere land- und forstwirtschaftliche
Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfahigkeit gestarkt werden.

Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehodrde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haus-
haltsmittel.
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2
Gegenstand der Férderung

2.11

Forderfahig sind Zuschiisse von Gemeinden oder Kreisen an private oder kommunale Netzbe-
treiber zur SchlieBung der Wirtschaftlichkeitsliicke (Fehlbetrag zwischen Investitionskosten und
Wirtschaftlichkeitsschwelle) bei Investitionen in leitungsgebundene oder funkbasierte Breitband-
infrastrukturen.

Bei leitungsgebundener Infrastruktur ist die Verlegung oder Verbesserung der erforderlichen
Einrichtungen bis einschlieBlich der Verteilereinrichtungen férderfahig; bei funkbasierten Losun-
gen ist die Errichtung der technischen Netzinfrastrukturelemente bis einschlieBlich des Sende-
mastes férderfahig.

2.1.2

Im Fall, dass eine Ausschreibung erfolglos bleibt oder die Realisierung der Investition durch ei-
nen privaten Anbieter einen hoheren Zuschuss erfordert als bei Realisierung durch den Zuwen-
dungsempfanger, kann der Zuwendungsempfanger die Investition selbst durchfihren. Forderfa-
hig ist in diesem Fall der Teilbetrag, der zur Erreichung der Wirtschaftlichkeitsschwelle erforder-
lich ist.

2.2
Von der Férderung ausgeschlossen sind:
- MaBnahmen in Ortschaften mit mehr als 10.000 Einwohnern

3
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsberechtigt fur die MaBnahmen nach Nummer 2.1 sind Gemeinden und Kreise.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1

Der Antragsteller hat zu erbringen:

- einen Nachweis der fehlenden oder unzureichenden Breitbandversorgung im zu versorgenden
Ge biet unter Berlcksichtigung der Ausbauabsichten der Netzbetreiber,

- eine nachvollziehbare Darstellung des ermittelten und prognostizierten Bedarfes an Breitband-
anschliissen im zu versorgenden Gebiet; der Bedarf ist nach beruflicher und privater Nutzung
aufzuschlisseln,

- eine Wirtschaftlichkeitsberechnung des ausgewahlten Netzanbieters, aus der der Zuschussbe-
trag hervorgeht, den der Anbieter zur SchlieBung seiner Wirtschaftlichkeitsliicke erforderlich
halt,

- ein Angebot liber die Hohe der Ausgaben zur Herstellung des offenen Zugangs auf Vorleis-
tungsebene (technische Herstellung der Anbieter- und Nutzerneutralitat),

- einen Nachweis, dass der Anbieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot ausgewahlt worden ist
(bei gleichen technischen Spezifikationen soll das niedrigste Angebot ausgewahlt werden).
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Bereits bei Antragstellung sind geeignete, projektspezifische Indikatoren sowie entsprechende
zeitpunktbezogene Ausgangs- und Zielwerte zu benennen, die eine Beurteilung des Umfangs
der Zielerreichung im Sinne der Nummer 1 des Zuwendungszwecks ermoglichen.

4.2

Zur Auswahl eines geeigneten Netzbetreibers hat der Antragsteller ein offenes und transparen-
tes Auswahlverfahren durchzufthren. Die Verdffentlichung muss zumindest im offiziellen Amts-
blatt sowie im Internetangebot der Gemeinde erfolgen. Die Bestimmungen des kommunalen
Haushalts- und Vergaberechts sind zu beachten.

Die Beschreibung der Leistungen fir das offene und transparente Auswahlverfahren erfolgt auf
der Grundlage des ermittelten und prognostizierten Bedarfs und muss technologieneutral abge-
fasst sein.

4.3

Die Férderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs flir den Fall, dass die geférderten In-
frastruktureinrichtungen innerhalb eines Zeitraums von flunf Jahren nicht mehr dem Zuwen-
dungszweck entsprechend verwendet werden.

5
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektforderung

5.2
Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung

Die Hohe der Foérderung betragt 40% des festgestellten Fehlbetrages i.S. der Nummer 2.1.1,
hochstens jedoch 50.000,- Euro.

Im Fall, dass der Zuwendungsempfanger die Investition i.S. der Nummer 2.1.2 selbst durchfiihrt,
betragt die Hohe der Férderung 40%, hochstens jedoch 50.000,- Euro des aufgrund einer Wirt-
schaftlichkeitsberechnung festgestellten Teilbetrages, der zur Erreichung der Wirtschaftlich-
keitsschwelle erforderlich ist. Dieser Teilbetrag gilt als Festbetrag.

5.3
Form der Zuwendung: Zuweisung

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1

Auf Investitionen zur Herstellung des offenen Zugangs auf Vorleistungsebene kann aufgrund
von technischen Restriktionen, oder wenn dies die Investition um mindestens 50% verteuern
wlrde, verzichtet werden.

6.2
Sofern der Zuwendungsempfanger die Investition selbst durchfiihrt und aus den Griinden nach
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Nummer 6.1 auf die Herstellung eines offenen Zugangs auf Vorleistungsebene verzichtet, ist die
Nutzung der Netzinfrastruktur in einem offenen und transparenten Verfahren unter Beachtung
des kommunalen Haushalts- und des Vergaberechtes zu vergeben.

6.3

Burgerschaftliches Engagement in der Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten kann als
fiktive Ausgabe in die Bemessungsgrundlage fur die Zuwendung in folgender Weise einbezogen
werden:

- pro geleisteter Arbeitsstunde pauschal mit 10 Euro,

- die H6he der fiktiven Ausgaben fur burgerschaftliches Engagement darf 20% der zuwen-
dungsfahigen Gesamtausgaben nicht Uberschreiten,

- der Beleg der geleisteten Arbeitsstunden erfolgt durch einfache Stundennachweise, die zu un-
terschreiben sind. Diese missen Namen, Datum, Dauer und Art der Leistung beinhalten und sind
vom Antragsteller gegenzuzeichnen.

- Bei Arbeitsleistungen, die eine besondere fachliche Qualifikation erfordern, kann das Ministeri-
um auf Vorschlag der Bewilligungsbehorde im Einzelfall einen héheren Betrag anerkennen.

Die als burgerschaftliches Engagement zu berilicksichtigenden Leistungen durfen nicht in Erfl-
lung einer Verpflichtung aus einem Beschaftigungsverhaltnis oder einer organschaftlichen Stel-
lung bei dem Zuwendungsempfanger erbracht werden.

6.4
Ein Zuwendungsempfanger kann im Zeitraum der Geltungsdauer dieser Richtlinie nur einmal ge-
fordert werden.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Die Zuwendungen nach dieser Richtlinie sind bei der ortlich zustandigen Bezirksregierung mit
dem Formular der Bewilligungsbehoérde nach Grundmuster 1, Anlage 2 zu Nr. 3.1VVG zu § 44
LHO, zu beantragen.

7.2
Bewilligungsverfahren

Die Bewilligungsbehoérde entscheidet Uber den Antrag durch schriftlichen Bescheid entspre-
chend dem Grundmuster 2, Anlage 3 zu Nr. 4.1VVG zu § 44 LHO.

7.3
Verwendungsnachweisverfahren

Bei den MaBnahmen nach Nummer 2.1 sind der Verwendungsnachweis und ggf. der Zwischen-
verwendungsnachweis nach dem Grundmuster 3, Anlage 4 zu Nr. 10.3 VVG zu § 44 LHO zu fiih-
ren.
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8
Inkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tage nach seiner Veroffentlichung in Kraft. Er tritt am 31. Dezember 2010
auBer Kraft.

- MBI. NRW. 2008 S. 438

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2008-s438

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume 


